	GESUCH UM EINTRAGUNG IN DIE RANGORDNUNG/ERGÄNZUNG DER UNTERLAGEN IN DER RANGORDNUNG

ARBEITER
VERZEICHNIS DER BEWERTUNGSUNTERLAGEN

UND ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINER BESCHEINIGUNG SOWIE ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINES NOTORIETÄTSAKTES

(Art. 46 und 47 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445)


	
EINTRAGUNG
	
ERGÄNZUNG


AN DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Abteilung I - Human-, Finanz- und technische Ressourcen

Amt für die dienstrechtliche Verwaltung und die Streitverfahren des Personals

T R I E N T - Via Gazzoletti 2

	Der/Die unterfertigte 
	
	
	M  / W 

	
	Nachname (bei Frauen: Geburtsname)
	Vorname
	

	geboren in
	
	Provinz
	
	am
	

	Tel. Wohnung
	
	Tel. Mobil
	

	wohnhaft in (Str./Platz)
	
	Nr.
	

	Ortschaft
	
	PLZ
	
	Provinz
	


ersucht,

in die ständige Rangordnung für “ARBEITER” eingetragen zu werden bzw. die bereits für diese Rangordnung eingereichten Bewertungsunterlagen zu ergänzen.
Er/sie erklärt, Einsicht in die Verordnung genommen zu haben und darüber informiert zu sein, dass die Bewerber im Sinne des Art. 16 der Verordnung in der Reihenfolge der entsprechenden Rangordnung per E-Mail mit Empfangsbestätigung an der angegebenen E-Mail-Adresse über die mit befristetem Arbeitsverhältnis zu besetzenden Stellen benachrichtigt werden oder, falls keine E-Mail-Adresse vorhanden, mittels Telegramm an die angegebene Adresse. Außerdem ist er/sie darüber informiert, dass er/sie, falls das Stellenangebot nicht innerhalb der angegebenen Frist durch eine schriftliche Mitteilung angenommen wird, aus der Rangordnung gestrichen wird.  Zu diesem Zweck teilt er/sie die Adresse mit, an die eventuelle Stellenangebote oder andere Mitteilungen zu richten sind:
	
	E-mail
	@
	


oder
	
	Adresse 

	
	Str./Platz
	
	Nr.
	

	
	Ortschaft
	
	PLZ
	
	Provinz 
	



Er/Sie ist sich der strafrechtlichen Folgen im Falle wahrheitswidriger Angaben oder im Falle der Urkundenfälschung bewusst und erklärt unter eigener Verantwortung (Zutreffendes ankreuzen),
· 
dass er/sie italienischer Staatsbürger bzw. italienische Staatsbürgerin ist;


dass er/sie Bürger/in einer der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist (den Namen des jeweiligen Staates angeben) _____________________________________ und auch im Zugehörigkeitsstaat die zivilen und politischen Rechte genießt (falls dies nicht der Fall ist, die Gründe dafür angeben);

· 
dass er/sie der ____________________________Sprachgruppe(1) angehört bzw. dieser angliedert ist; 
· 
dass er/sie in den Wählerlisten der Gemeinde ________________________________ eingetragen ist; 

dass er/sie aus folgenden Gründen nicht eingetragen ist: ________________________________________________________________________________________; 
· dass er/sie nicht strafrechtlich verurteilt worden ist und/oder      keine Strafverfahren anhängig hat;

dass er/sie strafrechtlich verurteilt worden ist          und/oder  Strafverfahren anhängig hat;
· 
dass er/sie weder des Dienstes bei einer öffentlichen Verwaltung enthoben oder vom Dienst freigestellt wurde noch der Stelle bei einer anderen staatlichen Einrichtung im Sinne des Art. 127 Buchst. d) des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 10. Jänner 1957, Nr. 3 genehmigten Einheitstextes für verlustig erklärt worden ist;

· 
dass er/sie nachstehenden Kategorien laut Anlage B) der Verordnung angehört (Vorrang bei Punktegleichheit – genaue Angabe der Kategorie): 
;
· 
dass er/sie in der Gemeinde (2) ___________________________________________ sein/ihr Domizil hat; 
·  nachstehende Nachweise zu besitzen:

1.
Studientitel (3)
	
	NACHWEIS ÜBER OBERSCHULABSCHLUSS ODER ABSCHLUSS EINES BIENNIUMS; ANDERE STUDIENBESCHEINIGUNGEN
	ERWORBEN BEI DER SCHULE/

BEIM INSITUT

(Sitz angeben)
	ERWORBEN AM

	1
	
	
	

	2
	
	
	


2.
Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache(4)
· Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, ausgestellt vom Regierungskommissariat der Provinz Bozen im Sinne des Art. 4 des DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752:

Zweisprachigkeitsnachweis „D“, erworben am 


Zweisprachigkeitsnachweis „C“, erworben am 


Zweisprachigkeitsnachweis „B“, erworben am 


Zweisprachigkeitsnachweis „A“, erworben am 

· Bescheinigung über die Kenntnis der ladinischen Sprache erlangt am ______________________________ bei 

_____________________________________________________________________________________________

3.
Dienstnachweise (bitte vollständig ausfüllen) (5)
	KÖRPERSCHAFT ODER FIRMA


	VON

(T/M/J)
	BIS

(T/M/J)
	BERUFSBILD UND FUNKTIONSRANG ODER FUNKTIONSEBENE UND AUFGABENBEREICH
	BEFRISTETES / UNBEFRISTETES ARBEITSVERHÄLTNIS
	ARBEITSVERHÄLTNIS MIT VOLLZEIT ODER TEILZEIT (durschnittliche Wochenarbeitszeit angeben)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.
Eignung bei einem von der Autonomen Region Trentino-Südtirol ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerb oder einem öffentlichen Auswahlverfahren im Sinne des III. Kapitels der Verordnung (6)
	
	WETTBEWERB (Angabe des Berufsbilds, für das der Wettbewerb ausgeschrieben wurde)
	DATUM DER GENEHMIGUNG DER RANGORDNUNG

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


5.
Beihilfe zum Existenzminimum (7)


Er/Sie bezieht seit _________________________________________ die Beihilfe zum Existenzminimum.
6.
Im Haushalt lebende Minderjährige (8)


Vorname                                                          Nachname                                                      Geburtsort und Geburtsdatum

Vorname                                                          Nachname                                                      Geburtsort und Geburtsdatum

Vorname                                                          Nachname                                                      Geburtsort und Geburtsdatum
7. 
Nachstehende Unterlagen werden beigelegt: 

8. 
Er/Sie ersucht, folgende bereits bei der Regionalverwaltung anlässlich __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ eingereichte Unterlagen von Amts wegen einzuholen. 

Im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196 – Datenschutzkodex - wird mitgeteilt, dass die in den bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Abteilung I – Human-, Finanz- und technische Ressourcen eingelangten Gesuchen und Erklärungen enthaltenen Informationen nach Treu und Glauben und korrekt sowohl auf Papier als auch auf Datenträgern zum Zwecke der Erstellung der Rangordnungen für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis von dazu ermächtigten Personen verarbeitet werden, die über die im Gesetz enthaltenen Garantien informiert sind und Verfahren anwenden, die den Schutz der Privatsphäre gewährleisten. Zuständig für die Verarbeitung der Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol - Via Gazzoletti 2 - Trient. Verantwortlich ist der Leiter der Abteilung I – Human-, Finanz- und technische Ressourcen.

	DATUM: _____________________________
	UNTERSCHRIFT (NB): ____________________________________




(NB) Falls das Gesuch von den Antragstellern persönlich beim zuständigen Amt eingereicht wird, ist es vor dem zuständigen Beamten nach Vorlage eines gültigen Ausweises zu unterzeichnen. Sollte das Gesuch hingegen per Post gesandt oder von einer dritten Person eingereicht werden, so ist es zu unterzeichnen und die Fotokopie eines Ausweises beizulegen.

ANMERKUNGEN FÜR DIE AUSFÜLLUNG DES GESUCHS

(1) Angabe der Sprachgruppe: (italienische – deutsche – ladinische) Für die in der Provinz Bozen wohnhaften Bewerber muss die Angabe der Sprachgruppenzugehörigkeit mit der bei der letzten Volkszählung abgegebenen Erklärung übereinstimmen. Für die nicht in der Provinz Bozen wohnhaften Bewerber ist die Angabe der Sprachgruppe fakultativ. Sollten sie keine Angabe bezüglich der Sprachgruppenzugehörigkeit vornehmen oder eine andere als eine der drei oben genannten Sprachgruppen angeben, so werden sie automatisch der italienischen Sprachgruppe angegliedert.
(2) Wahl des Domizils: Die Ablehnung eines Angebots für eine Stelle, die mehr als 30 km vom Wohnsitz entfernt liegt, führt nicht zur Streichung aus der Rangordnung. Die Bewerber, die nicht in der Region Trentino-Südtirol ansässig sind, können ein Domizil innerhalb des Gebiets der Region angeben (im Sinne des Art. 17 Abs. 1 der Verordnung). Ist kein Domizil angegeben, wird die Entfernung von Trient aus berechnet.
(3) Studientitel: Die Bewerber müssen ihren Studientitel, das Institut oder die Schule, das bzw. die ihn ausgestellt hat, sowie das Datum, an dem er erworben wurde, angeben. Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 18 der Verordnung für den Mittelschulabschluss und den Hochschulabschluss keine Punktzahl zugewiesen wird.
(4) Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache: Diese Voraussetzung bezieht sich auf die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, die vom Regierungskommissariat für die Provinz Bozen ausgestellt wird, und auf die Bescheinigung über die Kenntnis der ladinischen Sprache, die vom Regierungskommissariat für die Provinz Bozen oder vom Regierungskommissariat für die Provinz Trient ausgestellt wird.
(5) Dienstnachweise: Die Bewerber müssen die Körperschaft oder die Firma, in der sie Dienst leisten oder geleistet haben, den genauen Zeitraum (Tag, Monat und Jahr), das Berufsbild und die durchgeführten Aufgaben angeben. Ferner müssen sie erklären, ob sie mit befristetem oder unbefristetem Arbeitsverhältnis und mit Teil- oder Vollzeitbeschäftigung Dienst leisten oder geleistet haben, wobei sie möglicherweise eine Kopie des Arbeitsbüchleins oder ähnliche Unterlagen über den bei privaten Arbeitgebern geleisteten Dienst beilegen müssen. Es werden höchstens zwölf Dienstjahre angerechnet.
(6) Eignung bei öffentlichen Wettbewerben: Es werden die Eignungen bewertet, die in von der Regionalverwaltung ausgeschriebenen Wettbewerben oder Auswahlverfahren erlangt wurden.
(7) Beihilfe zum Existenzminimum: Die Punktzahl wird zugewiesen, wenn die Familie des Gesuchstellers mindestens sechs Monate innerhalb des Zeitraums 1. September - 31. August (d. h. bei Ablauf der Frist für die Einreichung der Gesuche) eine Beihilfe zum Existenzminimum bezieht.  Diese Angabe muss vor der Erstellung der neuen Rangordnung bei sonstiger Annullierung der bereits zugewiesenen Punkte bestätigt werden. 
(8) Minderjährige Kinder: Es werden höchstens drei im Haushalt lebende minderjährige Kinder in Betracht gezogen. Für im Haushalt lebende schwerbehinderte Kinder wird von der Minderjährigkeit abgesehen.
All jene, die eine Ersatzerklärung einreichen, werden daran erinnert, dass sie, falls die Regionalverwaltung in der Erklärung wahrheitswidrige Angaben feststellt, im Sinne des Art. 75 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 (unbeschadet der für falsche Erklärungen und Urkundenfälschung laut Art. 76 des genannten DPR vorgesehenen Strafen) die Rechte verlieren, die eventuell aus der aufgrund der falschen Erklärung erlassenen Maßnahme entstehen.

Die nicht im Gesuch angegebenen oder unvollständigen Bewertungsunterlagen sowie die nach der Frist für die Einreichung des Gesuches eingelangten Unterlagen werden nicht berücksichtigt.

Im Ergänzungsgesuch müssen lediglich die Nachweise angegeben werden, die nach der Einreichung des vorhergehenden Gesuchs ausgestellt wurden.

